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Die Gemeindeversammlung von Sumiswald, gestützt auf Art. 67 des Organisationsreglement 
der Einwohnergemeinde Sumiswald vom 10. Dezember 2014 

beschliesst: 

Art. 1 

Gegenstand ' Dieses Reglement regelt die Grundsätze und die Organisation der 
Versorgung mit Strom (elektrische Energie) im zugeteilten Netzge-
biet auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Sumiswald (im Folgen-
den: Gemeindegebiet), 

2 Es regelt zudem die Grundsätze und Zuständigkeiten im Bereich 
der öffentlichen Beleuchtung von Strassen und Plätzen. 

Art. 2 

Grundsätze der ' Die Stromversorgung (Versorgung mit elektrischer Energie) ist eine 
Versorgung mit öffentliche Aufgabe der Gemeinde. Sie überträgt diese Aufgabe 
Strom nach den Bestimmungen dieses Reglements durch eine Leistungs-

vereinbarung der Energie AG Sumiswald (im Folgenden: Energie 
AG). 

2 Die Energie AG sorgt für eine jederzeit sichere und ausreichende 
Stromversorgung der festen Endverbraucherinnen und Endverbrau-
chern im ihr zugeteilten Netzgebiet. 

3 Die Energie AG ist zum Zweck der Erfüllung dieses Versorgungs-
auftrags Eigentümerin der Verteilnetzinfrastruktur. 

Art. 3 

Leistungs- ' Die Leistungsvereinbarung regelt die wesentlichen Rechte und 
vereinbarung Pflichten der Energie AG als Trägerin der öffentlichen Aufgabe ge-

mäss Artikel 2. 

2 Der Energie AG können insbesondere folgende Aufgaben übertra-
gen werden: 
a. Die Versorgung des zugewiesenen Netzgebiets mit Strom; 
b. die Erstellung, der Betrieb und der Unterhalt der öffentlichen 

Strassenbeleuchtung; 
c. die Nachführung und Pflege des technischen und geometrischen 

Leitungs- und Anlagekatasters mit den dazugehörenden digita-
len Vermessungsdaten. 

3 Die Energie AG ist zu verpflichten, die für die Erbringung der ge-
nannten Leistungen erforderlichen Anlagen im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben und des anerkannten Stands der Technik in wirt-
schaftlicher Weise zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu 
erneuern. 

4 Die Gemeinde erteilt der Energie AG durch dieses Reglement und 
durch die Leistungsvereinbarung folgende hoheitlichen und nicht ho-
heitlichen Befugnisse im Rahmen ihres Versorgungsauftrags nach 
Artikel 2 Absatz 1: 



a. die Kompetenz, Ausführungsbestimmungen in Form von Verord-
nungen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein-
schliesslich Netzanschluss-, Netznutzungs- und Lieferbedingun-
gen zu erlassen, wobei den AGB die Bedeutung von Verord-
nungsrecht zukommt. Diese Befugnis kann vom Verwaltungsrat 
nicht weiterdelegiert werden; 

b. die Kompetenz zur Erteilung der für die Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen Bewilligungen und zur Festsetzung der erforderli-
chen Beiträge, Gebühren und Preise im Rahmen der entspre-
chenden Reglemente und Verordnungen; 

c. die Kompetenz zum Erlass von Verfügungen, soweit nicht an-
dere Behörden zuständig sind. 

5 Die Leistungsvereinbarung wird durch den Gemeinderat abge-
schlossen. 

Art. 4 

Sondernutzung an ' Der Energie AG wird das Recht eingeräumt, für den Bau, den Be-
öffentlichem Grund, trieb und den Unterhalt ihrer ober- und unterirdischen Anlagen und 
Konzessionsab- Netze der Stromversorgung den öffentlichen Grund der Gemeinde 
gabe zu benutzen. 

2 Die Erteilung der Konzession kann mit Auflagen und Bedingungen 
verknüpft werden, die in einem sachlichen Zusammenhang mit der 
Konzession stehen. 

3 Die Benutzung des öffentlichen Grundes durch die Energie AG er-
folgt gegen eine Konzessionsgebühr. Diese bemisst sich nach dem 
eingespeisten Strom auf dem Gemeindegebiet an Endverbrauche-
rinnen und Endverbrauchern. 

4 Der Gebührenrahmen liegt zwischen 0.5 und 1.5 Rappen je kWh 
der aus dem Verteilnetz an Kundinnen und Kunden ausgespeiste 
Strom und ist durch den Gemeinderat für sämtliche Netzebenen ein-
heitlich festzulegen. Der Gemeinderat kann die Gebühr jährlich an-
passen. 

5 Die Abgabe ist auf CHF 1'000.00 pro Jahr und Zähler beschränkt. 

6 Die Energie AG belastet diese Abgaben den Kundinnen und Kun-
den anteilsmässig als Abgabe oder Leistung an das Gemeinwesen 
gemäss Stromversorgungsgesetzgebung als Bestandteil des Netz-
nutzungsentgelts. 

7 Der Erwerb von Grundstücken der Gemeinde und das Einräumen 
von Nutzungsrechten am Grund der Gemeinde durch die Energie 
AG für oberirdische Bauten und Anlagen (wie Trafostationen und 
Verteilkabinen) erfolgt nach dem Verkehrswert bzw. zu marktübli-
chen Konditionen. 

Art. 5 

Erschliessungs- Die Pflicht der Energie AG zur Erschliessung und zum Anschluss 
und Anschluss- von Strombeziehenden an das Verteilnetz sowie die Bezugspflicht 
pflicht im Gemeindegebiet richten sich nach übergeordnetem Recht. 



Art. 6 

Art und Festlegung ' Die Energie AG bestimmt Anschlussart (Kabel, Freileitung, oder 
des Netzanschlus- Kombination), die Netzebene, die Leitungsführung, den Standort der 
ses Anlagen, die Dimensionierung des Netzanschlusses, den Ort des 

Netzanschlusspunktes, den Ort der Grenzstelle sowie den Zeitpunkt 
der Erstellung. Sie orientiert sich dabei am Ziel einer technisch und 
wirtschaftlich effizienten Lösung und berücksichtigt die örtlichen Ge-
gebenheiten sowie nach Möglichkeit die Bedürfnisse der Kundinnen 
und Kunden. 
2 Netzanschlüsse dürfen nur von der Energie AG oder von ihr beauf-
tragten Dritten erstellt, geändert, instandgehalten, ersetzt oder auf-
gehoben werden. 

Art. 7 

Durchleitungs- und ' Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie Baurechtsbe-
Nutzungsrechte rechtigte verschaffen der Energie AG entschädigungslos die Durch-

leitungsrechte für die sie versorgende Netzanschlussleitung und die 
weiteren Versorgungs- und Kommunikationsanlagen der Energie 
AG. Sie verpflichten sich, diese Rechte auch entschädigungslos für 
solche Anlagen zu erteilen, die für die Versorgung Dritter bestimmt 
sind. 
2 Sie haben für den Gebäudeanschluss und, soweit notwendig und 
zumutbar, für weitere Anlagen (insb. Transformationsstation und 
Verteilkabinen) die erforderlichen Räume oder Baugrund zur Verfü-
gung zu stellen. 

Art. 8 

Rechtsverhältnisse ' Das Verhältnis zwischen der Energie AG und den Kundinnen und 
Kunden ist betreffend den Netzanschluss, die Netznutzung und die 
Stromlieferung in der Grundversorgung öffentlich-rechtlicher Natur, 
soweit es das übergeordnete Recht nicht anders vorsieht. 

2 Die Energie AG handelt durch Verfügung, soweit nicht eine andere 
Behörde, namentlich die Eidgenössische Elektrizitätskommission 
(EICom), zuständig oder ein privates Rechtsverhältnis gegeben ist. 

3 Das Verhältnis zwischen der Energie AG und den freien Endver-
braucherinnen und Endverbrauchern betreffend die Stromlieferung 
ist privatrechtlicher Natur. 

Art. 9 

Öffentliche Be- ' Die Energie AG ist zuständig für die öffentliche Beleuchtung von 
leuchtung Strassen und Plätzen im Gemeindegebiet. Sie besorgt im Auftrag 

der Gemeinde namentlich Projektierung, Erstellung, Anschluss, Be-
trieb und Unterhalt der Beleuchtung. 
2 Die Energie AG ist berechtigt, die für die öffentliche Beleuchtung 
erforderlichen Einrichtungen auf privaten Grundstücken oder an pri-
vaten Bauobjekten anzubringen. 

3 Die öffentliche Beleuchtung darf weder durch Bepflanzungen noch 
durch andere Massnahmen beeinträchtigt werden. 



4 Der Aufwand für die Strassenbeleuchtung wird der Gemeinde in 
Rechnung gestellt. Die Investitionen sind vorgängig zu beantragen. 

Art. 10 

Netzanschluss und ' Die Energie AG erhebt: 
Stromlieferung a. von den Netzanschlussnehmerinnen und -nehmern pro An-

schluss eine einmalige Gebühr bei der Erstellung oder Änderung 
des Netzanschlusses (Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge; 
Anschlusskosten für temporäre Anschlüsse); 

b. von allen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern wieder-
kehrende Gebühren für die Netznutzung und die gesetzlichen 
Abgaben (Netznutzungsentgelt); 

c. von den grundversorgten Endverbraucherinnen und Endverbrau-
chern wiederkehrende Gebühren für die Stromlieferung; 

d. von den marktversorgten Endverbraucherinnen und Endverbrau-
chern mit einem Stromliefervertrag wiederkehrende Gebühren 
für die Stromlieferung. 

2 Die Gebühren für die Netznutzung und die Stromlieferung werden 
auf der Basis von Tarifen gemäss übergeordnetem Recht erhoben 
und publiziert. 

3 Die Bemessung der Beiträge gemäss Absatz 1 Buchstaben a rich-
tet sich nach dem Kostendeckungs- und dem Äquivalenzprinzip. Bei 
der Festlegung der Netzkostenbeiträge ist auf ein angemessenes 
Verhältnis zwischen individuell und solidarisch zu tragenden Netz-
kosten zu achten und nach Spannungsebene und Kundengruppe zu 
differenzieren. 

4 Bisherige Netzanschlussnehmerinnen und -nehmer bzw. Eigentü-
merinnen und Eigentümer, neue Netzanschlussnehmerinnen und -
nehmer bzw. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Baurechtsin-
haberinnen und -inhaber haften solidarisch für Netzanschluss- und 
Netzkostenbeiträge. 

5 Die marktversorgten Endverbraucherinnen und Endverbraucher, 
die keinen gültigen Stromliefervertrag abgeschlossen haben 
und/oder keiner Bilanzgruppe zugeordnet werden können, fallen in 
die Kundengruppe der Ersatzversorgung. Die Energie AG ist berech-
tigt, für die Ersatzversorgung von Strom einen besonderen Tarif auf 
der Grundlage der Kosten zu deren Bereitstellung festzulegen, ein-
schliesslich dem administrativen Aufwand sowie einen angemesse-
nen Risikozuschlag. 

' Die Energie AG erhebt für administrative Aufwendungen, Kontrol-
len und Bewilligungen Gebühren nach Massgabe des Kostende-
ckungs- und des Äquivalenzprinzips. 

Art. 11 

Rechnungsstellung ' Einmalige Gebühren werden nach Erbringung der Leistung in 
Rechnung gestellt. Die Energie AG kann die Voraus- und Akonto-
zahlung oder die Sicherstellung des Betrags in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach Artikel 3 Absatz 4 vorsehen. 
2 Wiederkehrende Gebühren werden periodisch in Rechnung ge-
stellt, wobei auch Teil- und Akontorechnungen möglich sind. 



3 Die Energie AG kann weiter Aspekte der Rechnungsstellung in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen regeln. 

Art. 12 

Besondere Vorkeh- ' In begründeten Fällen kann die Energie AG nach entsprechender 
ren bei Zahlungs- Mahnung einzeln oder unter Kombination der Massnahmen verfü-
verzug gen, dass 

a. für bestehende Forderungen ein geeigneter Abzahlungsplan ein-
gehalten oder eine geeignete Sicherheit geleistet werden muss; 

b. für künftige Forderungen eine Vorauszahlung oder eine geeig-
nete Sicherheit in der Höhe des Werts von maximal drei Monats-
lieferungen, bemessen auf dem Durchschnitt der letzten zwölf 
Monate, geleistet werden muss; 

c. ein Vorkassenzähler für den laufenden Verbrauch einzurichten 
ist; 

d. die Stromlieferung teilweise oder ganz eingestellt wird. 
2 Die Kosten für den Vorkassenzähler und dessen Installation, 
ebenso wie die Kosten einer allfälligen Einstellung und Wiederauf-
nahme der Stromlieferung, sind von der Verursacherin oder dem 
Verursacher zu tragen. Die Energie AG kann ihr bzw. ihm darüber 
hinaus weitere entstandene Kosten für Mahnung, Porto und admi-
nistrativen Aufwand in Rechnung stellen. Sie regelt die Erhebung 
solcher Kosten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Art. 13 

Inkrafttreten Dieses Reglement tritt auf den 01. Januar 2026 in Kraft und ersetzt 
das Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Strom-
versorgung vom 15. Dezember 2020 sowie alle früheren, diesem 
Reglement widersprechenden Bestimmungen. 

Die Gemeindeversammlung hat dieses Reglement an ihrer Versammlung vom 10. Dezember 
2025 genehmigt. 

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 
Der Präsident: Die Se, etä)n 

n 

Martin Friedli ?istir~e Hofer 



AUFLAGEZEUGNIS 

Die Gemeindeschreiberin hat das vorliegende Reglement für die Energie AG Sumiswald 
dreissig Tage vor der Versammlung vom 10. November bis 10. Dezember 2025 in der Ge-
meindeverwaltung, Abteilung Präsidiales öffentlich aufgelegt. Die Auflage wurde im Anzeiger 
Oberes Emmental vom 6. November 2025 Nr. 45 bekannt gemacht. 

Sumiswald, 30. Januar 2026 

Die Gp4 ind7chreiberin 

~r r 

ks ✓~~d 

hri tine Hofer 


